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 Am 11. Oktober 1983 ist in Bern die ledige Lehre-
rin Lisa Hofer, heimatberechtigt in Langnau im 
Emmental, verstorben. In ihrem Testament hat 
sie einen Teil ihres Vermögens der „Armenfür-
sorge Langnau i.E. nur für bedürftige Bauern, In-
valide, Alte und Kranke“ vermacht. Die Einwoh-
nergemeinde1) Langnau im Emmental ist befugt, 
über das Erbe im Sinne des Testaments zu ver-
fügen. Zu diesem Zweck wird der „Lisa Hofer-
Fonds“ errichtet, dessen Tätigkeit durch die vor-
liegende Verordnung1) geordnet wird. 
 

 Verordnung1) über den  
Lisa Hofer-Fonds 
 
 

 
 
 

Art. 1 
 

Der „Lisa Hofer“-Fonds bezweckt im Sinne des 
Testaments der Erblasserin, die Unterstützung 
bedürftiger Bauern, Invalider, Alter und Kranker in 
besonderen Notsituationen. 
 
 

 
 
 

Art. 2 
 

Der Fonds besteht aus: 
 

a) einem Legat, das zur Zeit einen Betrag von 
Fr. 176‘133.00 aufweist,  

b) den Zinserträgen, 
c) weiteren Legaten, Geschenken und Beiträ-

gen. 
 
 

 
 
 

Art. 3 
 

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind wie folgt 
zu verwenden: 
 

a) Hilfe an bedürftige Bauern oder deren sich in 
der Ausbildung befindende Kinder. 

b) Hilfe an bedürftige invalide Kinder oder Er-
wachsene und deren sich in der Ausbildung 
befindende Kinder. 
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c) Zur Unterstützung alter Einwohner von 
Langnau. 

d) Zur Unterstützung Kranker, die durch ihre 
Krankheit in Bedrängnis geraten (z.B. zur Be-
zahlung der Rechnungen der Hauspflege im 
weitesten Sinne, eines Kinderhütedienstes, 
der vollen oder teilweisen Kurskosten etc.) 
und deren sich in der Ausbildung befindlichen 
Kinder. 

e) Die Organe des „Lisa Hofer-Fonds“ sind be-
rechtigt, in weiteren Fällen, die nicht in den 
Lit. a – d aufgeführt sind, in denen jedoch ei-
ne Hilfe dem Fondszweck entspricht, Beiträge 
zu gewähren. 

 
 

 Art. 3a1) 
 
Beitragsberechtigt sind ausschliesslich Personen 
mit Niederlassung oder Aufenthalt (Hauptwohn-
sitz) in der Gemeinde Langnau i.E., wobei die 
Niederlassung bzw. der Aufenthalt schon mindes-
tens drei Jahre zu dauern hat. 
 
 

 
 
 

Art. 4 
 
Bei zweckfremder Verwendung von Beiträgen ist 
die Ausrichtung schon bewilligter weiterer Beiträ-
ge einzustellen. Bei Missbrauch können die ge-
leisteten Beiträge unter Aufrechnung von Zinsen 
zurückgefordert werden. 
 
 

 
 
 

Art. 51) 
 
Über die Verwendung des „Lisa Hofer-Fonds“ 
entscheidet der Gemeinderat gestützt auf einen 
Antrag des Sozialdienstes Oberes Emmental, der 
Schulkommission oder der Gemeindeverwaltung 
endgültig. Die Verwaltung erfolgt durch die  
Finanz- und Einwohnerdienste (Finanzverwal-
tung).  
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 Art. 5a 
 
Die Teilrevision der Verordnung über den Lisa 
Hofer-Fonds (neuer Art. 3a und Anpassung 
Art. 5) tritt per 01. April 2021 in Kraft. 
 

 
 
Langnau, 17. September 1985 
 
Für die Fürsorgekommission 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
Alfred Zürcher Hans Peter Kaufmann 
 
 
 
Genehmigt am 11. November 1985 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Vizepräsident: Der Sekretär: 
 
 
Marcel H. Schneider Hans Brechbühl 
 
 


